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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Dorothea Frederking (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 
Alternativen zur CO2-Betäubung von Schweinen in Schlachthöfen Sachsen-
Anhalts 
 
Kleine Anfrage - KA 6/8597 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Über 58 Millionen Schweine werden in Deutschland jährlich geschlachtet (Stand 
2013). In Sachsen-Anhalt waren es nach der letzten Erhebung 2008 insgesamt 
3.123.524 Schweine (siehe Drucksache 6/3099). Die in Deutschland am weitesten 
verbreitete Methode zur Betäubung von Schweinen vor der Schlachtung ist die Be-
täubung durch den Einsatz von Kohlendioxid (CO2). Laut dem Max-Rubner-Institut 
werden schätzungsweise zwei Drittel der Tiere mit dieser Methode betäubt. 
 
Nach der Tierschutzschlachtverordnung müssen Tiere unter Vermeidung von 
Schmerzen oder Leiden in einen bis zum Tod anhaltenden Zustand der Empfin-
dungs- und Wahrnehmungslosigkeit versetzt werden. Dies ist gegenwärtig mit der 
CO2-Betäubung nicht gewährleistet. Die CO2-Betäubung ist eine aus Tierschutzsicht 
umstrittene Betäubungsmethode für Schlachtschweine. Nach wissenschaftlichen Un-
tersuchungen am bundeseigenen Max-Rubner-Institut in Kulmbach werden bei einer 
Betäubung mit CO2 während der Anflutungsphase (10 bis 15 Sekunden) starke 
Schmerzen und Leiden von bis zu 60 Sekunden verursacht. Atemnot, Erstickungs-
gefühl, Aufbäumen und Fluchtversuche gehen einher mit qualvollen Schreien der 
Tiere. Selbst unter „Idealbedingungen“, mit einer deutlich höheren CO2-Konzentration 
als vorgeschrieben, sei das Leiden der Tiere aus Sicht von Prof. Klaus Tröger, Tier-
arzt und langjähriger Institutsleiter am Max-Rubner-Institut in Kulmbach, nur schwer 
zu ertragen. (Äußerung in der SWR Sendung „Odysso“ am 3. Juli 2014, 
http://www.swr.de/odysso/besser-schlachten-neue-methode-kann-schreckliche-tierquaelerei-deutlich-
vermindern/-/id=1046894/nid=1046894/did=13451574/i6yc2r/index.html)  
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und zahlreiche Tierschutzorganisationen fordern, dass 
verstärkt nach Alternativen geforscht wird. In Kulmbach wurde u. a. der Einsatz von 
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alternativen Gasen wie bspw. Helium untersucht. Beim Verfahren mit Helium-Gas 
werden die Tiere weitgehend stressfrei betäubt. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
 
1. In wie vielen Schlachthöfen in Sachsen-Anhalt werden Schweine ge-

schlachtet? Bitte nach Landkreisen, Bezeichnung und Ortsangabe auf-
listen. 
 
In Sachsen-Anhalt werden in 79 Schlachtstätten Schweine geschlachtet. Die 
genaue Bezeichnung unter Angabe der Adresse ist der anliegenden Tabelle zu 
entnehmen. 

 
2. Welche Betäubungsmethoden werden dabei in welchen Betrieben ange-

wandt? 
 

Siehe Anlage. 
 
3. Wie beurteilt die Landesregierung die angesprochene Tierschutzproble-

matik bei der CO2-Betäubung? 
 

Im Jahr 2004 kam die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
zu dem Urteil, dass die CO2-Betäubung von Mastschweinen kein tiergerechtes 
Verfahren darstellt und empfahl, den Einsatz von CO2 schrittweise einzustellen 
und alternative Verfahren zu entwickeln. 

 
4. Welche Umsetzungsmöglichkeiten sieht die Landesregierung für alterna-

tive Betäubungs-Methoden (z. B. Argon, Stickstoff oder Helium-Betäu-
bung bzw. Gasgemische) und wird sie sich dafür einsetzen? Wenn ja, 
wie? 
 
Im Hinblick auf alternative Betäubungsmethoden wird die Verwendung inerter 
Gase (Edelgase und Stickstoff) diskutiert.  
 
Es gab an der vormaligen Bundesanstalt für Fleischforschung (jetzt Max-
Rubner-Institut) mehrere Untersuchungen zum Einsatz des Edelgases Argon 
und dessen Mischungen mit CO2 bei Mastschweinen. Diese führten zu dem 
Schluss, dass die Verfahren mit Argon, einem Argon-Stickstoff-Gemisch und 
einem zweistufigen Argon-CO2-System zwar als tierschutzgerechter zu bewer-
ten sind, sich jedoch die resultierende Schlachtkörper- und Fleischqualität bei 
Betäubung mit Argon durch ein vermehrtes Auftreten von Blutpunkten in der 
Muskulatur inakzeptabel verschlechtert. 
 
Die physiologischen und klinischen Aspekte einer Betäubung mit Helium bzw. 
einer Betäubung durch Mischungen aus Helium und anderen Gasen werden in 
einer Forschungskooperation untersucht, an der sich das Institut für Tierschutz 
und Tierhaltung des Friedrich-Loeffler-Instituts, das Max-Rubner-Institut und die 
Unternehmensgruppe Tönnies beteiligen. In aktuellen Untersuchungen wurde 
bei einem Einsatz von Helium festgestellt, dass die Mastschweine keine Aversi-
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onen auf das Betäubungsgas zeigten und zudem keine Schlachtkörper- und 
Fleischqualitätsmängel aufwiesen (MACHTOLF, MOJE, TROEGER, BÜLTE 
2013). Zuletzt wird in der Forschungskooperation teilweise auch der Einsatz 
von Stickstoff in hoher Konzentration im Rahmen eines neuen Gasbetäubungs-
verfahrens für Schweine in Erwägung gezogen (diverse aktuelle Internetveröf-
fentlichungen von HELMUTH HERTERICH). 
 
Bei den verschiedenen Ansätzen besteht allerdings immer auch erheblicher 
Forschungsbedarf hinsichtlich eines praktischen Einsatzes unter kommerziellen 
Bedingungen.  
 
Hinsichtlich eines evtl. Einsatzes der Landesregierung für alternative Betäu-
bungsmethoden wird auf die Antwort zu Frage 5 verwiesen. 

 
5. Inwiefern unterstützt die Landesregierung die Forschung von Alternativen 

zur Betäubung bei Schweinen und setzt sich ggf. für Pilotprojekte ein, 
damit perspektivisch nur noch solche Betäubungsverfahren zur Anwen-
dung kommen, die die Schlachttiere stressfrei betäuben und Schmerzen 
und Leiden bei diesen ausschließen?  
 
Die Landesregierung ist grundsätzlich bereit, die Forschung zu Alternativen zur 
CO2-Betäubung bei Schweinen sowie entsprechende Pilotprojekte zu unterstüt-
zen.  
 
Wie zu Frage 4 ausgeführt, laufen die aktuellen Forschungen und Pilotstudien 
zum Einsatz nicht aversiv wirkender Gasnarkoseverfahren für Schlachtschwei-
ne seit Jahren in Regie einer Forschungskooperation. Bislang wurde die 
Fleischwerk Weißenfels GmbH nur 2008 vorübergehend in die Arbeiten mit ein-
bezogen. Diese Versuchsreihe wurde vom Landesamt für Verbraucherschutz 
Sachsen-Anhalt fachlich begleitet. Die Voraussetzungen für den Betrieb der 
speziell dafür errichteten Schlachttierbetäubungsanlage wurden im März 2008 
vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt und vom Landesamt für Ver-
braucherschutz Sachsen-Anhalt geprüft und bestätigt.  

 
6. Damit jedes Schwein bis zum Eintritt des Todes empfindungs- und wahr-

nehmungslos bleibt und ein vorzeitiges Wiedererwachen ausgeschlossen 
wird, muss ab dem 1. Januar 2013 nach den Regelungen der Verordnung 
(EG) über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung Nr.1099/2009 
Schlachthofunternehmer für jede Schlachtlinie ein Überwachungsverfah-
ren zu Betäubungskontrollen eingeführt und angewendet werden. Wie 
weit sind die Kontrollverfahren bzw. Kontrollsysteme dazu implementiert 
und liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, ob die Kontrollmecha-
nismen auf ihre Wirksamkeit hin evaluiert wurden? Wenn ja, bitte Evalua-
tionsergebnisse angeben. 

 
Artikel 13 der VO (EG) Nr. 1099/2009 sieht die Ausarbeitung von Leitfäden für 
bewährte Verfahrensweisen bei der Schlachtung durch Unternehmerorganisati-
onen vor. Darin sind unter anderem die einzelnen Betäubungsmethoden, Kon-
trollkriterien, Kontrollfrequenzen und Maßnahmen bei eventuellen Abweichun-
gen beschrieben. Die Leitfäden für die tierschutzgerechte Schlachtung von Rin-
dern und Schweinen des Verbandes der Fleischwirtschaft e. V. wurden durch 
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die Arbeitsgruppe Tierschutz der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucher-
schutz behördlich geprüft und im Mai 2014 als konform mit den geltenden Tier-
schutzvorschriften befunden. 
 
Mit Erlass des MLU vom 30. Januar 2014 ist den für den Vollzug des Tier-
schutzrechts zuständigen Landkreisen und kreisfreien Städte über das Landes-
verwaltungsamt das durch die Arbeitsgruppe Tierschutz der Länderarbeitsge-
meinschaft Verbraucherschutz im Dezember 2013 abgestimmte und beschlos-
sene Handbuch „Tierschutzüberwachung bei der Schlachtung und Tötung“ mit 
der Bitte, diese Vorgaben beim Vollzug der VO (EG) Nr. 1099/2009 und der 
Tierschutz-Schlachtverordnung heranzuziehen, übergeben worden. Darin ist 
unter anderem eine „Checkliste zur Kontrolle des betriebseigenen Überwa-
chungsverfahrens nach Artikel 16 der EG-Verordnung“ zur behördlichen Über-
prüfung des eigenbetrieblichen Überwachungsverfahrens als Vollzugshilfe ent-
halten. 
 
Nach aktueller Mitteilung des zuständigen Landkreises Burgenlandkreis ergab 
die regelmäßige Kontrolle des betrieblichen Überwachungsverfahrens nach Ar-
tikel 16 der VO (EG) Nr. 1099/2009 der Fleischwerk Weißenfels GmbH keine 
behördlichen Beanstandungen. 








